
GartenGarten
der Verbundenheitder Verbundenheit

Schon zu Lebzeiten kann eine Schon zu Lebzeiten kann eine 
Grabstätte erworben werden.Grabstätte erworben werden.

Das Nutzungsrecht kannDas Nutzungsrecht kann
über die Ruhezeit hinausüber die Ruhezeit hinaus
verlängert werden.verlängert werden.

Es handelt sich um Wahl-Es handelt sich um Wahl-
gräber für jeweils eine Urne.gräber für jeweils eine Urne.

Die Gebühr für die Grabstätte Die Gebühr für die Grabstätte 
beinhaltet die Pflege für die beinhaltet die Pflege für die 
gesamte Laufzeit.gesamte Laufzeit.

Die Grabbeigabe vonDie Grabbeigabe von
Tierasche ist möglich.Tierasche ist möglich.

Eine namentliche Nennung Eine namentliche Nennung 
des Tieres auf dem einheitli-des Tieres auf dem einheitli-
chen Grabstein erfolgt nicht.chen Grabstein erfolgt nicht.

Eine individuelle Pflege oder Eine individuelle Pflege oder 
Gestaltung der Grabstätte ist Gestaltung der Grabstätte ist 
nicht zulässig.nicht zulässig.

Gebühren:Gebühren:
Ersterwerb inkl. Pflege: 1.220,- €Ersterwerb inkl. Pflege: 1.220,- €
Grabstein inkl. Beschr.:    590,- €Grabstein inkl. Beschr.:    590,- €
Verlängerung je Jahr:      60,- €Verlängerung je Jahr:      60,- €

Ev. MatthäusfriedhofEv. Matthäusfriedhof
der Ev. Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheimder Ev. Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim

www.borbeck-vogelheim.dewww.borbeck-vogelheim.de


